
ERKLÄRUNG ZUR 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

GRUNDLAGEN DER CORPORATE GOVERNANCE UND UNTERNEHMENSSTRUKTUR

Corporate governance umfasst alle grundsätze für die Leitung und überwachung eines 

unternehmens. In diesem sinne ist Corporate governance als ausdruck von guter und 

verantwortungsvoller unternehmensführung ein wesentlicher Bestandteil der führungs-

philosophie von Hapag-Lloyd. In dieser Erklärung zur unternehmensführung berichtet 

Hapag-Lloyd daher über die Corporate governance der gesellschaft nach den §§ 289f 

abs. 1 und 315d HgB. die grundsätze von Corporate governance betreffen vor allem 

die zusammenarbeit im Vorstand, im aufsichtsrat und zwischen beiden gremien sowie 

zwischen den organen und den aktionären, insbesondere in der Hauptversammlung. 

sie betreffen auch das Verhältnis der gesellschaft zu anderen personen und Einrichtungen, 

die in einer wirtschaftlichen Beziehung zu Hapag-Lloyd stehen.

Bekenntnis zum Deutschen Corporate Governance Kodex

die Hapag-Lloyd ag ist eine börsennotierte aktiengesellschaft nach deutschem recht. den 

ausgangspunkt für die sicherstellung einer verantwortungsbewussten, auf nachhaltige Wert-

steigerung ausgerichteten Leitung und kontrolle des unternehmens bildet für Hapag-Lloyd – 

neben der Befolgung der einschlägigen gesetzlichen normen – die anerkennung des deutschen 

Corporate governance kodex (dCgk).

Vorstand und aufsichtsrat der Hapag-Lloyd ag haben sich wie in der Vergangenheit auch im 

abgelaufenen geschäftsjahr eingehend mit dem Corporate-governance-system des unter-

nehmens beschäftigt. Vorstand und aufsichtsrat bekennen sich ausdrücklich zu einer verantwor-

tungsvollen Corporate governance und identifi zieren sich mit den zielen des dCgk. grundlage 

hierfür waren die Empfehlungen und anregungen des dCgk in der im amtlichen teil des Bundes-

anzeigers am 27. Juni 2022 bekanntgemachten fassung vom 28. april 2022 (dCgk 2022). 

gemäß der präambel des dCgk 2022 schließt eine verantwortungsvolle Corporate governance 

im sinne einer guten unternehmensführung und aktiven Corporate-governance-kultur nicht aus, 

in einzelnen aspekten den kodexvorgaben nicht zu entsprechen, wenn die abweichungen auf-

grund von unternehmensspezifi ka sachgerecht sind. 

ANGABEN ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND CORPORATE GOVERNANCE

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

gemäß § 161 AktG

§ 161 aktg verpfl ichtet den Vorstand und den aufsichtsrat der Hapag-Lloyd ag, jährlich zu 

 erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen 

teil des Bundesanzeigers bekanntgemachten Empfehlungen der „regierungskommission 

 deutscher Corporate governance kodex“ entsprochen wurde und wird bzw. welche Empfeh-

lungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. die Erklärung ist auf der 

 Internetseite der gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.
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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 

zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex“ gemäß § 161 Aktiengesetz

  Vorstand und aufsichtsrat der Hapag-Lloyd aktiengesellschaft erklären, dass die gesell-

schaft für den zeitraum seit der letzten Entsprechenserklärung im märz 2023 den Empfehlun-

gen der „regierungskommission deutscher Corporate governance kodex“ in der im amtli-

chen teil des Bundesanzeigers am 27. Juni 2022 bekanntgemachten fassung vom 28. april 

2022 (dCgk 2022) mit den folgenden ausnahmen entsprochen hat und zukünftig entspre-

chen wird:

 • rein vorsorglich wird eine abweichung von den Empfehlungen C.7 und C.10 satz 1 

Var. 2, satz 2 dCgk 2022 erklärt.

   nach der Empfehlung C.7 dCgk 2022 soll mehr als die Hälfte der anteilseignerver-

treter im aufsichtsrat unabhängig von der gesellschaft und vom Vorstand sein. die 

anteilseignervertreter sollen, wenn sie die unabhängigkeit ihrer mitglieder von der 

gesellschaft und vom Vorstand einschätzen, insbesondere berücksichtigen, ob das 

aufsichtsratsmitglied (i) aktuell in verantwortlicher funktion eines konzernfremden 

unternehmens eine wesentliche geschäftliche Beziehung mit der gesellschaft oder 

einem von dieser abhängigen unternehmen unterhält oder unterhalten hat oder (ii) 

dem aufsichtsrat mehr als 12 Jahre angehört. 

   Von den acht anteilseignervertretern im aufsichtsrat der Hapag-Lloyd aktiengesell-

schaft stehen fünf mandatsträger in verantwortlichen positionen (von konzernunterneh-

men) der kernaktionäre der Hapag-Lloyd aktiengesellschaft: dr. Isabella niklas ist 

sprecherin der geschäftsführung der HgV Hamburger gesellschaft für Vermögens- 

und Beteiligungsmanagement mbH (HgV), José francisco pérez mackenna ist Vor-

standsvorsitzender der Quiñenco s.a. in Chile (Quiñenco), oscar Eduardo Hasbún 

martínez ist Vorstandsvorsitzender der Compañía sudamericana de Vapores s.a. in 

Chile (CsaV), karl gernandt ist präsident des Verwaltungsrats der kühne Holding ag 

in der schweiz (kühne) und dr. andreas rittstieg ist mitglied des Verwaltungsrats der 

kühne. die Hapag-Lloyd aktiengesellschaft unterhält wesentliche geschäftsbeziehun-

gen zu den konzernunternehmen der HgV, der Quiñenco-gruppe, zu der auch die 

CsaV gehört, und der kühne-gruppe. außerdem gehört Herr gernandt dem aufsichts-

rat der Hapag-Lloyd aktiengesellschaft bereits seit mehr als 12 Jahren an. diese 

umstände indizieren bei dr. Isabella niklas, José francisco pérez mackenna, oscar 

Eduardo Hasbún martínez, karl gernandt und dr. andreas rittstieg eine fehlende 

unabhängigkeit von der gesellschaft im sinne des dCgk 2022. Es wird daher vor-

sorglich eine abweichung von der Empfehlung C.7 dCgk 2022 erklärt.

   darüber hinaus soll der Vorsitzende des prüfungsausschusses nach der Empfehlung 

C.10 satz 1 Var. 2, satz 2 dCgk 2022 unabhängig von der gesellschaft und vom Vor-

stand sowie unabhängig vom kontrollierenden aktionär sein. 
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   der Vorsitzende des prüfungs- und finanzausschusses der Hapag-Lloyd aktiengesell-

schaft, oscar Eduardo Hasbún martínez, ist zugleich geschäftsführer bei einem direkt 

an der Hapag-Lloyd aktiengesellschaft wesentlich beteiligten aktionär, mit dem, wie 

vorstehend beschrieben, zugleich eine wesentliche geschäftsbeziehung besteht. Vor 

dem Hintergrund der ungeklärten Voraussetzungen des Begriffs der unabhängigkeit 

von einem kontrollierenden aktionär sowie der vorliegend erfüllten Indikatoren für eine 

fehlende unabhängigkeit von der gesellschaft wird vorsorglich ebenfalls eine abwei-

chung von der Empfehlung C.10 satz 1 Var. 2, satz 2 dCgk 2022 erklärt. nach über-

zeugung des aufsichtsrats liegt die ausübung des amtes als Vorsitzender des prü-

fungs- und finanzausschusses durch Herrn Hasbún martínez im Interesse der 

gesellschaft und ihrer sämtlichen aktionäre, da Herr Hasbún martínez bestens für den 

Vorsitz des prüfungs- und finanzausschusses geeignet ist. außerdem ist davon aus-

zugehen, dass auch andere kandidaten für den Vorsitz im prüfungs- und finanzaus-

schuss aus vergleichbaren gründen nicht unabhängig im sinne der Empfehlung C.10 

satz 1 Var. 2, satz 2 dCgk 2022 wären.

   zweifel an der unabhängigen ausübung ihrer ämter bestehen bei den fünf vorgenann-

ten mitgliedern des aufsichtsrats im übrigen nicht.

 • den Empfehlungen g.6 und g.7 satz 1 dCgk 2022 wurde für das geschäftsjahr 2023 

nicht entsprochen. nach der Empfehlung g.6 dCgk 2022 soll die variable Vergütung, 

die sich aus dem Erreichen langfristig orientierter ziele ergibt, den anteil aus kurzfristig 

orientierten zielen übersteigen. nach der Empfehlung g.7 satz 1 dCgk 2022 soll der 

aufsichtsrat für das bevorstehende geschäftsjahr für jedes Vorstandsmitglied für alle 

variablen Vergütungsbestandteile die Leistungskriterien festlegen, die sich – neben 

operativen – vor allem an strategischen zielsetzungen orientieren sollen. 

   In den geschäftsjahren 2022 und 2023 stand die Beteiligung an verschiedenen (inter-)

nationalen terminals im fokus. für eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der 

gesellschaft ist es wichtig, diese zuerwerbe so schnell wie möglich (ggf. nach derzeit 

noch ausstehendem transaktionsvollzug) in das unternehmen der gesellschaft zu inte-

grieren. um die strategische Bedeutung dieser Integration und die damit verbundene 

unternehmerische Herausforderung auch in der Vergütung zu refl ektieren, wurde auf 

Basis eines entsprechend geänderten und durch die Hauptversammlung am 3. mai 

2023 gebilligten Vergütungssystems für den Vorstand zeitlich beschränkt auf das 

geschäftsjahr 2023 die Vorstandsvergütung um einen Vergütungsbestandteil ergänzt, 

der zeitnahe und erfolgreiche maßnahmen zur Integration der terminal-Beteiligungen 

belohnt. durch die Berücksichtigung dieses zusätzlichen Vergütungsbestandteils, 

macht – bei hundertprozentiger zielerreichung – die variable Vergütung aus der Verfol-

gung langfristig orientierter ziele nicht den überwiegenden teil der variablen Vergütung 

aus. dies beschränkt sich jedoch allein auf die Vergütung für das geschäftsjahr 2023, 

wobei die betreffenden Leistungskriterien erst im geschäftsjahr 2023 und mithin nicht 

vor Beginn des geschäftsjahres festgelegt wurden.
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 • der Empfehlung g.10 dCgk 2022 wird nicht entsprochen. Hiernach sollen die dem 

Vorstandsmitglied gewährten variablen Vergütungsbeträge überwiegend aktienbasiert 

gewährt werden. über die langfristig variablen gewährungsbeträge soll das Vorstands-

mitglied erst nach vier Jahren verfügen können. das Vorstandsvergütungssystem der 

Hapag-Lloyd aktiengesellschaft sieht wegen des geringen streubesitzes keine aktien-

basierte Vergütung und damit auch keine mehrjährige Halteverpfl ichtung vor.

Hamburg, im märz 2024

Vorstand und aufsichtsrat

Hapag-Lloyd aktiengesellschaft

die aktuelle Entsprechenserklärung ist abrufbar unter https://www.hapag-lloyd.com/de/

company/ir/corporate-governance/compliance-statement.html

neben der Beachtung dieser anerkannten grundsätze tragen auch unternehmensindividuelle 

richtlinien und standards zu einer guten unternehmensführung und nachhaltigen unterneh-

mensentwicklung von Hapag-Lloyd bei.

mit der globalen Ethikrichtlinie (global Code of Ethics) bringt Hapag-Lloyd das Bekenntnis zu 

gesetzestreuem, integrem und nachhaltigem Handeln sowie zu sozialer Verantwortung zum 

 ausdruck. die globale Ethikrichtlinie unterliegt regelmäßiger überprüfung und wurde zuletzt im 

geschäftsjahr 2024 umfassend überarbeitet. sie soll allen mitarbeitenden als orientierungshilfe 

bei der Erfüllung ihrer aufgaben dienen und defi niert die grundwerte des unternehmens. Ins-

besondere dient sie als Leitlinie zum fairen umgang mit kunden, zulieferern und Wettbewerbern 

und wirkt auch innerhalb des unternehmens.

neben der Befolgung hoher gesetzlicher und ethischer standards durch verantwortungs-

bewusste mitarbeitende legt das selbstverständnis von Hapag-Lloyd besonderen Wert auf 

umweltschutz, hohe Qualitätsansprüche, Wirtschaftlichkeit sowie sicherheit und gesundheit 

der mitarbeitenden.

dieses selbstverständnis ist in der nachhaltigkeitspolitik des unternehmens fest verankert. 

die nachhaltigkeitspolitik ist abrufbar unter: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ 

responsibility/sustainability/strategy.html

der hohe stellenwert von Qualität und umweltschutz bei Hapag-Lloyd spiegelt sich auch in 

einem weltweit gültigen integrierten Qualitäts- und umweltmanagementsystem (Iso 9001 und 

Iso 14001) wider. Hapag-Lloyd deckt mit diesem system die gesamten aktivitäten entlang der 

globalen transportkette ab. nähere Informationen zu den Qualitäts- und umweltschutzprogram-

men von Hapag-Lloyd sind abrufbar unter: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ 

responsibility/sustainability/environment.html

darüber hinaus stehen umweltverantwortung und dekarbonisierung neben erstklassigem 

 kundenservice und innovativen digitalen Lösungen im Vordergrund unserer „strategy 2030“. 

Weitere Informationen zur „strategy 2030“ sind abrufbar unter https://www.hapag-lloyd.com/de/

company/about-us/our-strategy.html
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Relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken

Corporate Governance

die gesellschaft beachtet – mit denen in der Entsprechenserklärung genannten und begründe-

ten ausnahmen – die Empfehlungen des deutschen Corporate governance kodex (siehe vor-

stehend).

Compliance

Höchste priorität genießen bei Hapag-Lloyd Compliance zusammen mit einem hohen Qualitäts-

anspruch, einem proaktiven umweltschutz sowie nachhaltigkeit im management und bei allen 

operativen prozessen. die gesellschaft bekennt sich ausdrücklich zu einem fairen Wettbewerb 

sowie zur Einhaltung aller auf Hapag-Lloyd anwendbaren geltenden nationalen und internationa-

len gesetze, insbesondere in Bezug auf korruption, Bestechung, sanktionen und Embargos 

sowie preisabsprachen. Jegliche interne und externe Verstöße gegen geltendes recht werden 

strikt abgelehnt und in keiner Weise toleriert. derartige Verstöße wird Hapag-Lloyd keinesfalls 

dulden, sondern juristisch verfolgen. Hapag-Lloyd verfügt über eine globale Ethikrichtlinie, in der 

entsprechende Verhaltensvorschriften unmissverständlich formuliert sind (siehe vor- und nach-

stehend). 

um Compliance-relevanten Verstößen vorzubeugen, hat der Vorstand im rahmen des Compli-

ance management systems eine reihe von maßnahmen implementiert. dazu zählen verpfl ich-

tende Compliance-schulungen, die jeder mitarbeitende weltweit erfolgreich absolvieren muss, 

aber auch ein Whistleblower-system, das anonyme Hinweise auf Verstöße ermöglicht. Hapag-

Lloyd’s speak-up-Line, als teil des Whistleblower-systems, ermöglicht zudem sowohl mitarbei-

tenden als auch externen parteien, Hinweise auf potenzielle Compliance-relevante Verstöße zu 

melden. Eine interne richtlinie über Hinweisgeber- und nicht-Vergeltungsmaßnahmen sorgt 

zudem dafür, dass Hinweisgebende geschützt und alle gemeldeten anliegen auf objektive, faire, 

zeitnahe und vertrauliche Weise behandelt werden. 

das Compliance management system der Hapag-Lloyd ag, für dessen umsetzung die Compli-

ance-organisation und rechtsabteilung sorgen, setzt sich primär aus den Bausteinen Wettbe-

werbs- und kartellrecht, korruptionsbekämpfung, Betrugsprävention sowie der Einhaltung von 

anwendbaren Embargos und sanktionen zusammen.

Compliance-Organisation

das direkt unter dem Chief Executive offi cer angesiedelte und zentrale global Compliance team 

und die Compliance-Beauftragten in den regionszentralen sowie den Ländergesellschaften sor-

gen dafür, dass das Hapag-Lloyd Compliance management system konzernweit, beispielsweise 

durch internetbasierte- sowie präsenzschulungen, umgesetzt wird. der Vorstand sowie der auf-

sichtsrat werden regelmäßig durch Compliance-Berichte informiert.

die Compliance-organisation von Hapag-Lloyd ermöglicht im rahmen des Compliance manage-

ment systems die grundlegende ausführung von maßnahmen, die der sicherstellung der Einhal-

tung von gesetzen sowie externer und interner richtlinien dienen.
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Im geschäftsjahr 2024 wurde zudem begonnen, das terminal & Infrastruktur segment in das 

Compliance management system zu integrieren, um eine konsistente Einhaltung regulatorischer 

anforderungen, transparente prozesse und eine optimierte risikoüberwachung sicherzustellen. 

zur weiteren stärkung dieser Compliance-strategie ist ein Compliance Beauftragter des seg-

ments in die Hapag-Lloyd Compliance organisation eingebunden. 

die Compliance-organisation stellt sich im übrigen wie folgt dar: 

Global Compliance Team

Chief Compliance Offi cer

Daniel von Below

Corporate

Corporate
Functions

Local
Compliance

offi cers

Compliance
Team

Hamburg

region
nord & Latein 

amerika

Areas &
QSCs

Local
Compliance

offi cers

Regional
Compliance

Offi cer

region
süd Europa

Areas &
QSCs

Local
Compliance

offi cers

Regional
Compliance

Offi cer

sub-region
afrika

Areas &
QSCs

Local
Compliance

offi cers

Sub-Regional
Compliance

Offi cer

region
nord Europa

Areas &
QSCs

Local
Compliance

offi cers

Regional
Compliance

Offi cer

region
mittlerer
osten

Areas &
QSCs

Local
Compliance

offi cers

Regional
Compliance

Offi cer

region
asien

Areas &
QSCs

Local
Compliance

offi cers

Regional
Compliance

Offi cer

Hanseatic
global

terminals

Terminals

Local
Compliance

offi cers

Segment
Compliance

Offi cer

Globale Ethikrichtlinie

die globale Ethikrichtlinie spiegelt die unternehmenskultur von Hapag-Lloyd wider und defi niert 

die grundwerte sowie die Erwartungen an das Verhalten von führungskräften und mitarbeiten-

den im Innen- und außenverhältnis. In dieser richtlinie sind die prinzipien für einen fairen 

umgang miteinander sowie mit den kunden und geschäftspartnern von Hapag-Lloyd zusam-

mengefasst (siehe vorstehend).

Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirksamkeit der auf die Risikolage 

des Unternehmens ausgerichteten Managementsysteme

ablauf- und aufbauorganisation des internen kontrollsystems, des Compliance- und des risiko-

managementsystems sind entsprechend der Beschreibungen im risiko- und Chancenbericht 

sowie in den angaben zur unternehmensführung und Corporate governance für die gruppe 

organisiert und werden im rahmen regelmäßiger monitorings auf Verbesserungsbedarf hin 

untersucht. Ergänzend werden auf grundlage von prüfungen der Internen revision oder exter- 

nen prüfungen identifi zierte schwächen ebenfalls in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der 

systeme berücksichtigt. 
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aufgrund der vielschichtigen prozesslandschaft und der unterjährigen Einführung der daten-

erhebungs- und Berichtsprozesse im rahmen der umsetzung der nichtfi nanziellen Informations-

pfl ichten entspricht der reifegrad des internen kontrollsystems bezogen auf die nachhaltigkeits-

bezogenen aspekte noch nicht dem des (konzern-)rechnungslegungsbezogenen internen 

kontrollsystems. parallel befi ndet sich die Integration der nichtfi nanziellen risikoberichterstattung 

in das bestehende risikomanagementsystem derzeit in umsetzung.

zum Berichtszeitpunkt liegen dem Vorstand durch die regelmäßige Befassung mit dem internen 

kontrollsystem, dem Compliance- und risikomanagementsystem in allen wesentlichen Belangen 

keine Erkenntnisse vor, die im Berichtsjahr 2024 gegen die angemessenheit und Wirksamkeit 

dieser systeme sprechen.

Jedes der auf die risikolage des unternehmens ausgerichteten managementsysteme – auch 

wenn es als angemessen und wirksam beurteilt wurde – gewährleistet, unabhängig von der aus-

gestaltung, grundsätzlich nicht mit absoluter sicherheit den ausschluss von umständen, welche 

die früherkennung von risiken beeinträchtigen oder fehlaussagen in der rechnungslegung ver-

meiden.

Corporate Responsibility

Hapag-Lloyd mit seiner langen tradition als weltweit tätiges unternehmen trägt gesellschaftliche 

Verantwortung gegenüber kunden, mitarbeiterinnen und mitarbeitern, kapitalgebern und der 

Öffentlichkeit. die Einhaltung von individuellem recht, gesetzen und internen richtlinien versteht 

Hapag-Lloyd deshalb als eine grundlage des eigenen unternehmerischen Handelns und Wirt-

schaftens. die globale ausrichtung und strategie des profi tablen Wachstums verlangen ein 

gemeinsames Werte- und grundsatzsystem, das allen mitarbeitenden als Leitlinie für ihr Ver-

halten dient.

die Compliance-organisation von Hapag-Lloyd hilft, die oben genannten Werte in die unterneh-

mensstruktur hineinzuvermitteln und nachhaltig zu verankern. dies sorgt dafür, dass das Compli-

ance management system weltweit umgesetzt wird.

die wesentlichen dokumente für das Leitbild des Handelns im Hapag-Lloyd konzern fi nden sich 

im Internet unter: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/responsibility/compliance/overview.html
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Transparenz

die zeitnahe und gleichmäßige Information der Öffentlichkeit ist für Hapag-Lloyd ein wichtiger 

Baustein guter Corporate governance. die geschäftsentwicklung, unternehmensstrategie und 

das geschäftsmodell von Hapag-Lloyd werden insbesondere in den finanzberichten, im 

geschäftsbericht sowie in Investor-relations-präsentationen erläutert. zusätzlich sind details 

rund um die aktionärsstruktur, die Hapag-Lloyd aktie und die konditionen der begebenen 

anleihe verfügbar. über die Hapag-Lloyd Website steht im Bereich Investor relations (https://

www.hapag-lloyd.com/de/company/ir.html) hierzu ein ausführliches Informationsangebot zur 

 Verfügung.

Einen schnellen überblick über wesentliche Veröffentlichungstermine gibt unser finanzkalender. 

der jeweils aktuelle finanzkalender ist abrufbar unter: https://www.hapag-lloyd.com/de/ 

company/ir/calendar-events/fi nancial-calendar.html

kapitalmarktrechtliche pfl ichtveröffentlichungen – wie ad-hoc-mitteilungen, stimmrechtsmittei-

lungen oder Informationen über managers’ transactions sind abrufbar unter https://www.hapag-

lloyd.com/de/company/ir/fi nancial-news/fi nancial-news.html

Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstands und Aufsichtsrats

das aktiengesetz ist die gesetzliche grundlage der unternehmensverfassung der Hapag-Lloyd 

ag. näher ausgestaltet wird sie durch die satzung der gesellschaft und die Vorgaben des 

dCgk 2022 (siehe hierzu oben).

der Vorstand führt die geschäfte der Hapag-Lloyd ag und vertritt die gesellschaft. Er leitet das 

unternehmen in eigener Verantwortung im unternehmensinteresse, also unter Berücksichtigung 

der Belange der aktionäre, seiner arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer und der sonstigen dem 

unternehmen verbundenen gruppen (stakeholder), mit dem ziel nachhaltiger Wertschöpfung. 

zudem entwickelt er die unternehmensstrategie und steuert und überwacht deren umsetzung. 

der Vorstand sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmens-

internen richtlinien und wirkt auf deren Beachtung durch die konzernunternehmen hin (Compli-

ance). des Weiteren hat er ein internes kontroll- und risikomanagementsystem implementiert. 

mit den übrigen organen der gesellschaft arbeitet er im Interesse des unternehmens eng 

zusammen.

der aufsichtsrat hat eine geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. darin sind die geschäfts-

verteilung im Vorstand sowie die geschäfte und maßnahmen geregelt, für die eine Beschlussfas-

sung des gesamtvorstands notwendig ist. darüber hinaus hat der aufsichtsrat in der geschäfts-

ordnung einen katalog von geschäften aufgestellt, die nur mit zustimmung des aufsichtsrats 

vorgenommen werden dürfen.
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die Vorstandsmitglieder arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig laufend 

über wichtige maßnahmen und Vorgänge in ihren geschäftsbereichen. Beschlüsse fasst der 

 Vorstand grundsätzlich in regelmäßig stattfi ndenden sitzungen. Ein mitglied, Herr rolf Habben 

 Jansen, ist zum Vorsitzenden ernannt. der Vorstandsvorsitzende koordiniert die zusammenarbeit 

des Vorstands und die Informationsversorgung des aufsichtsrats. Er hält darüber hinaus mit 

dem aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßigen kontakt. die Beschlüsse bedürfen einer einfachen 

mehrheit. Bei stimmengleichheit gibt die stimme des Vorstandsvorsitzenden den ausschlag.

Mitglieder des Vorstands waren zum 31. Dezember 2024: 

name Jahrgang Erste Bestellung Bestellung bis 

Rolf Habben Jansen
Chief Executive offi cer 1966 2014 31. märz 2029

Donya-Florence Amer
Chief Information offi cer / 
Chief Human resources offi cer 1972 2022 31. Januar 2030

Dheeraj Bhatia
Chief terminal & Infrastructure offi cer 1973 2024 31. dezember 2026

Mark Frese
Chief financial offi cer / 
Chief procurement offi cer 1964 2019 30. november 2027

Dr. Maximilian Rothkopf
Chief operating offi cer 1980 2019 30. april 2027

aktuelle Informationen über die aufgabenbereiche sowie die Lebensläufe der Vorstandsmitglie-

der sind auf der Website der gesellschaft verfügbar unter https://www.hapag-lloyd.com/de/com-

pany/about-us/management/overview.html

gemäß Beschluss des aufsichtsrats vom 13. september 2023 wurde Herr dheeraj Bhatia mit 

Wirkung zum 1. Januar 2024 zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Herr Bhatia hat zum 

1. Januar 2024 das neu eingerichtete Vorstandsressort terminal & Infrastruktur übernommen.

der aufsichtsrat sorgt gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige nachfolgeplanung im 

Vorstand. Bei der sichtung von kandidatinnen und kandidaten für eine Vorstandsposition stellen 

ihre fachliche Qualifi kation für das jeweilige ressort, führungsqualitäten, bisherige Leistungen 

sowie kenntnisse über das geschäftsmodell des unternehmens aus sicht des aufsichtsrats die 

grundlegenden Eignungskriterien dar. der aufsichtsrat hat für die zusammensetzung des Vor-

stands ein diversitätskonzept verabschiedet, das die Empfehlungen des dCgk 2022 berück-

sichtigt und bei der zusammensetzung des Vorstands die achtung der Vielfalt (diversity) sicher-

stellt. Bei neubesetzungen von Vorstandspositionen, zuletzt bei der im geschäftsjahr 2023 

beschlossenen Erweiterung des Vorstands um die position des Chief terminal & Infrastructure 

offi cer, wird das für den Vorstand verabschiedete diversitätskonzept berücksichtigt. In seiner 

derzeitigen Besetzung erfüllt der Vorstand das diversitätskonzept für seine zusammensetzung.
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das diversitätskonzept für den Vorstand setzt sich aus den folgenden komponenten zusammen:

 • die durch den aufsichtsrat festgelegte zielgröße für den frauenanteil im Vorstand 

gemäß § 111 abs. 5 aktg;

 • Bestellungen als mitglied des Vorstands sollen in der regel ein Jahr nach Vollendung 

des 65. Lebensjahres enden, wobei sich dieses alter entsprechend der Entwicklung der 

regelaltersgrenze in der gesetzlichen rentenversicherung erhöht und sich der aufsichtsrat 

ausnahmen im Einzelfall vorbehält;

 • Vorstandsmitglieder sollen über eine langjährige führungserfahrung verfügen und möglichst 

Erfahrung aus unterschiedlichen Berufen mitbringen;

 • mindestens zwei Vorstandsmitglieder sollen über internationale führungserfahrung verfügen;

 • der Vorstand soll in seiner gesamtheit über langjährige Erfahrung auf den gebieten 

finanzen und personalführung verfügen.

Vorstand und aufsichtsrat der Hapag-Lloyd ag arbeiten eng und vertrauensvoll zum Wohl der 

gesellschaft zusammen. Eine ausreichende Informationsversorgung des aufsichtsrats ist die 

gemeinsame aufgabe von Vorstand und aufsichtsrat. der Vorstand berichtet dem aufsichtsrat 

gemäß § 90 aktg sowie nach maßgabe der geschäftsordnungen von aufsichtsrat und Vorstand. 

Er informiert den aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für die gesellschaft 

und den konzern relevanten fragen der strategie, der planung, der geschäftsentwicklung, des 

internen kontroll- und risikomanagementsystems sowie über die Beachtung der Compliance-

richtlinien. Er geht auf abweichungen des geschäftsverlaufs von den aufgestellten plänen und 

zielen unter angabe von gründen ein.

der Vorstand stimmt die strategische ausrichtung des unternehmens mit dem aufsichtsrat ab 

und erörtert mit ihm in regelmäßigen abständen den stand der strategieumsetzung. außerdem 

legt der Vorstand dem aufsichtsrat rechtzeitig die geschäfte und maßnahmen vor, die gemäß 

der satzung oder der geschäftsordnung des Vorstands der zustimmung des aufsichtsrats 

bedürfen, so auch das jährliche Budget des konzerns. darüber hinaus kann der aufsichtsrat 

weitere geschäfte und maßnahmen von seiner zustimmung abhängig machen.

die Vorstandsmitglieder sind dem unternehmensinteresse verpfl ichtet. kein mitglied des 

 Vorstands darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen oder geschäfts-

chancen, die dem unternehmen zustehen, für sich nutzen.
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die mitglieder des Vorstands unterliegen während ihrer tätigkeit für das unternehmen einem 

umfassenden Wettbewerbsverbot. Eine weitere Beschäftigung, insbesondere mandate in auf-

sichtsräten von gesellschaften, die nicht Beteiligungsgesellschaften der Hapag-Lloyd ag sind, 

dürfen sie nur mit zustimmung des aufsichtsrats übernehmen. sofern mit zustimmung des auf-

sichtsrats solche mandate übernommen werden, nimmt das betroffene Vorstandsmitglied das 

amt als persönliches mandat wahr – unter Beachtung seiner strikten Verschwiegenheitspfl icht 

und der strikten trennung von seiner tätigkeit als Vorstandsmitglied der gesellschaft. Jedes 

 mitglied des Vorstands ist verpfl ichtet, unverzüglich jeglichen Interessenkonfl ikt gegenüber dem 

aufsichtsrat und dem Vorsitzenden des Vorstands offenzulegen und die anderen Vorstands-

mitglieder hierüber zu informieren.

Im geschäftsjahr 2024 ist es nicht zu Interessenkonfl ikten bei Vorstandsmitgliedern der 

 Hapag-Lloyd ag gekommen.

alle geschäfte zwischen der gesellschaft oder einer ihrer konzerngesellschaften einerseits und 

den Vorstandsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden personen oder ihnen nahestehenden 

unternehmungen andererseits haben branchenüblichen standards zu entsprechen (geschäfte 

mit nahestehenden personen). geschäfte mit nahestehenden personen, die nach maßgabe der 

§§ 111a ff. aktg der zustimmung des aufsichtsrats bedürfen, sind zu veröffentlichen. 

die Hapag-Lloyd ag hat für die mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats eine Vermögens-

schaden-Haftpfl ichtversicherung (sogenannte d&o-Versicherung) abgeschlossen. für die 

Vorstands mitglieder ist hierbei ein selbstbehalt von 10 % des schadens bis zum Eineinhalb-

fachen der festen jährlichen Vergütung des jeweiligen Vorstandsmitglieds vereinbart worden. 

schließlich besteht zugunsten der mitglieder des aufsichtsrats eine Vermögensschaden-Haft-

pfl ichtversicherung (d&o-Versicherung), die die gesetzliche Haftpfl icht aus der aufsichtsratstätig-

keit abdeckt. für den Versicherungsfall ist ein selbstbehalt vorgesehen.

der aufsichtsrat der Hapag-Lloyd ag berät den Vorstand bei der Leitung des unternehmens 

und überwacht dessen geschäftsführung. Er bestellt die mitglieder des Vorstands, beruft diese 

gegebenenfalls ab und ernennt eines der Vorstandsmitglieder zum bzw. zur Vorstandsvorsitzen-

den. Er legt die Vergütung der Vorstandsmitglieder fest. Er prüft den Jahresabschluss und den 

konzernabschluss und ist für deren feststellung bzw. Billigung zuständig. ferner prüft er den 

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den zusammengefassten 

Lagebericht. für seine arbeit hat sich der aufsichtsrat eine geschäftsordnung gegeben. diese 

ist abrufbar unter https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/corporate-governance/rules-of-

procedure-for-the-supervisory-board.html
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der aufsichtsrat überprüft regelmäßig, wie wirksam er und seine ausschüsse ihre aufgaben 

erfüllen. auf Basis von zuvor von den aufsichtsratsmitgliedern ausgefüllten Evaluationsbögen 

erfolgt hierbei sowohl eine Einschätzung der Erreichung des zielbildes sowie eine selbstbe-

urteilung der plenums- und ausschussarbeit entsprechend den Empfehlungen C.1 und d.12 

des dCgk. die aufsichtsratsmitglieder erhielten zum Ende des geschäftsjahres entsprechende 

 fragebögen. die Ergebnisse der Beurteilung der plenums- und ausschussarbeit wurden in 

der aufsichtsratssitzung am 19. märz 2025 erörtert.

zu Entscheidungen von wesentlicher und grundsätzlicher Bedeutung, die in einem katalog 

zustimmungspfl ichtiger geschäftsvorfälle konkretisiert sind, bedarf der Vorstand der zustimmung 

des aufsichtsrats. Hierzu zählen unter anderem:

 • genehmigung des Businessplans und des jährlichen Budgets;

 • Investitionen von mehr als 100 mio. Eur, sofern nicht im jährlichen Budget vorgesehen;

 • Verfügungen über Vermögensgegenstände im Wert von mehr als 75 mio. Eur, sofern nicht 

im jährlichen Budget vorgesehen;

 • rechtsgeschäfte zwischen der gesellschaft oder einer tochtergesellschaft der gesellschaft 

und einem verbundenen unternehmen im sinne von § 15 ff. aktg, sofern diese nicht zum 

gewöhnlichen geschäftsbetrieb gehören oder einem drittvergleich nicht standhalten;

 • kreditaufnahmen außerhalb des Jahresbudgets mit einem Volumen von mehr als 75 mio. Eur;

 • übernahme von Bürgschaften, garantien oder ähnlichen Haftungen sowie Bestellung von 

sicherheiten, jeweils für fremde Verbindlichkeiten außerhalb des gewöhnlichen geschäfts-

betriebs, falls der Wert im Einzelfall 2 mio. Eur übersteigt;

 • abschluss, änderung oder die Beendigung von unternehmensverträgen im sinne der 

§§ 291 ff. aktg, an denen die gesellschaft beteiligt ist;

 • zustimmungsbedürftige geschäfte mit nahestehenden personen im sinne der

§§ 111a ff. aktg.

der aufsichtsrat setzt sich derzeit aus 16 mitgliedern zusammen.

für den aufsichtsrat gilt das mitbestimmungsgesetz. demgemäß werden die derzeit acht Vertre-

ter der anteilseigner grundsätzlich von der Hauptversammlung und die derzeit acht Vertreter der 

arbeitnehmer nach den Bestimmungen des mitbestimmungsgesetzes gewählt. zum stichtag ist 

eine Vertreterin der arbeitnehmer gerichtlich bestellt. 
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Jedes mitglied des aufsichtsrats ist dem unternehmensinteresse verpfl ichtet und darf bei seinen 

Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch geschäftschancen, die dem 

unternehmen zustehen, für sich nutzen. Einen Interessenkonfl ikt hat ein mitglied dem aufsichts-

ratsvorsitzenden gegenüber offenzulegen. dieses mitglied ist von der Beschlussfassung bei 

 sitzungen des aufsichtsrats ausgeschlossen, in denen die angelegenheit behandelt wird, hin-

sichtlich derer der Interessenkonfl ikt besteht. der aufsichtsrat wird in seinem Bericht an die 

Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonfl ikte und deren Behandlung informieren. 

Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonfl ikte in der person eines aufsichts-

ratsmitglieds sollen zur Beendigung des mandats führen.

Berater- und sonstige dienstleistungs- und Werkverträge eines aufsichtsratsmitglieds mit 

der gesellschaft bedürfen der zustimmung des aufsichtsrats. solche Verträge bestanden im 

geschäftsjahr 2024 ebenso wenig wie Interessenkonfl ikte bei aufsichtsratsmitgliedern der 

Hapag-Lloyd ag. der aufsichtsrat hat eine geschäftsordnung erlassen, die auch die Bildung 

und die aufgaben der ausschüsse regelt. die geschäftsordnung ist abrufbar über die Internet-

seite der gesellschaft. In jedem kalenderhalbjahr werden zwei ordentliche aufsichtsratssitzun-

gen abgehalten. darüber hinaus werden nach Bedarf aufsichtsratssitzungen einberufen bzw. 

Beschlüsse des aufsichtsrats außerhalb von sitzungen gefasst. Bei einer abstimmung im auf-

sichtsrat hat bei stimmengleichheit der Vorsitzende des aufsichtsrats die ausschlaggebende 

stimme, falls eine zweite abstimmung erneut zu einer stimmengleichheit führt.

Besetzungsziele und Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat 

die zusammensetzung des aufsichtsrats muss gewährleisten, dass das gremium in seiner 

gesamtheit über die erforderlichen kenntnisse, fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen zur 

 ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner aufgaben verfügt. Jedes aufsichtsratsmitglied achtet 

darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines aufsichtsratsmandats genügend zeit zur Verfü-

gung steht.

der aufsichtsrat hat in seiner sitzung am 13. märz 2024 die ziele für seine zusammensetzung 

angepasst und ein überarbeitetes kompetenzprofi l für das gremium verabschiedet. diese Beset-

zungsziele bilden gemeinsam mit der gesetzlichen geschlechterquote das diversitätskonzept zur 

sicherstellung einer vielfältigen Besetzung des gremiums. Bei Beschlussvorschlägen an die 

Hauptversammlung zu turnusmäßigen aufsichtsratswahlen und bei der nachwahl eines auf-

sichtsratsmitglieds sind die Besetzungsziele und das diversitätskonzept zu berücksichtigen.

Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

 • mindestens ein aufsichtsratssitz auf anteilseignerseite für eine person, die keine potenziellen 

Interessenkonfl ikte aufweist und unabhängig im sinne der Empfehlungen C.6 und C.7 abs. 1 

des dCgk 2022 ist;

 • dem aufsichtsrat sollen gemäß der Empfehlung C.11 des dCgk 2022 nicht mehr als zwei 

 ehemalige mitglieder des Vorstands angehören;

 • bei Wahlvorschlägen sollen in der regel keine personen berücksichtigt werden, die zum 

 zeitpunkt der Wahl das 75. Lebensjahr vollendet haben oder dem aufsichtsrat der gesell-

schaft bereits seit mehr als 20 Jahren angehören.
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Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat 

 • mindestens vier aufsichtsratssitze für personen, die aufgrund ihrer Herkunft und / oder 

 Berufserfahrung mit internationalem Bezug vertiefte kenntnisse und Erfahrungen in 

regionen besitzen, in denen der Hapag-Lloyd konzern außerhalb deutschlands maß-

gebliches geschäft betreibt;

 • mindestens ein aufsichtsratssitz für eine person, die über sachverstand auf dem gebiet 

rechnungslegung und mindestens ein aufsichtsratssitz für eine person, die über sach-

verstand auf dem gebiet abschlussprüfung verfügt, und damit jeweils als finanzexperte 

gemäß § 100 abs. 5 aktg gilt, wobei zur rechnungslegung und abschlussprüfung auch 

die nachhaltigkeitsberichterstattung und deren prüfung gehören;

 • mindestens zwei aufsichtsratssitze für personen, die über vertiefte kenntnisse und 

Erfahrungen im Bereich risikomanagement und Controlling verfügen;

 • mindestens zwei aufsichtsratssitze für personen, die über sektorkenntnis in der schifffahrt 

verfügen, einschließlich der mit diesem Bereich verbundenen und für die gesellschaft 

 bedeutsamen nachhaltigkeitsthemen;

 • mindestens zwei aufsichtsratssitze für personen, die über sektorkenntnis im Bereich 

 Hafen-terminals und -Infrastruktur verfügen, einschließlich der mit diesem Bereich ver-

bundenen und für die gesellschaft bedeutsamen nachhaltigkeitsthemen;

 • mindestens zwei aufsichtsratssitze für personen, die Erfahrung in der führung oder 

 überwachung eines großunternehmens besitzen;

 • mindestens zwei aufsichtsratssitze für personen, die kenntnisse bzw. Erfahrungen in 

den Bereichen unternehmerische strategieentwicklung und -umsetzung haben;

 • mindestens zwei aufsichtsratssitze für personen, die über besondere kenntnisse im 

Bereich governance und Compliance verfügen, einschließlich sozialer und ökologischer 

 unternehmensführung (Environmental social governance);

 • mindestens zwei aufsichtsratssitze für personen, die über besondere kenntnisse im 

Bereich personal verfügen; 

 • mindestens einen aufsichtsratssitz für eine person, die über besondere kenntnisse im 

Bereich Informationstechnologie oder digitalisierung (einschließlich It-sicherheit) verfügt.

Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat 

das diversitätskonzept für den aufsichtsrat setzt sich aus den folgenden komponenten 

 zusammen:

 • ziele für die zusammensetzung des aufsichtsrats;

 • kompetenzprofi l für den aufsichtsrat;

 • die geschlechterquote von 30 %, welche für die zusammensetzung des aufsichtsrats 

der Hapag-Lloyd ag gemäß § 96 abs. 2 aktg bereits gesetzlich vorgeschrieben und 

 dementsprechend zu beachten ist.
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der aufsichtsrat in seiner zusammensetzung entspricht gemäß einer selbsteinschätzung des 

aufsichtsrats diesen zielvorgaben zum stichtag am 31. dezember 2024. der stand der 

 umsetzung des kompetenzprofi ls zum 31. dezember 2024 ist in der folgenden Qualifi kations-

matrix dargestellt. 
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Zugehörigkeitsdauer

aufsichtsratsmitglied seit 3.12.2014 26.8.2016 3.12.2014 11.3.2019 23.2.2018 29.5.2017 23.3.2009 29.11.2023 10.6.2017 14.9.2022 11.7.2023 26.8.2016 5.6.2020 3.12.2014 25.5.2022 14.8.2024

Persönliche Eignung

unabhängigkeit
i. s. d. dCgk 2022  n. a. 1 n. a. 1   n. a. 1 n. a. 1 n. a. 1 n. a. 1 n. a. 1 n. a. 1

Ehemalige
Vorstandsmitglieder 

Diversität

geburtsjahr 1951 1959 1969 1987 1977 1960 1960 1960 1965 1986 1960 1964 1972 1958 1956 1983

geschlecht männlich männlich männlich männlich männlich männlich männlich männlich weiblich weiblich weiblich weiblich weiblich männlich männlich weiblich

staatsangehörigkeit deutsch deutsch Chilenisch deutsch
sau di-

ara bisch
katarisch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch Chilenisch deutsch deutsch

Kompetenzen

Internationale Erfahrung 
oder Herkunft         

finanzexperte i. s. d. § 100
abs. 5 aktg und Empfehlung 
d.3 dCgk 2022

       

risikomanagement / 
Controlling       

sektorkenntnis
(schifffahrt)             

sektorkenntnis (Hafen-
terminals und -Infrastruktur)        

führung von
großunternehmen          

strategieentwicklung 
und -umsetzung         

governance / 
Compliance         

personal        

It / digitalisierung     

 kriterium erfüllt, basierend auf einer selbsteinschätzung durch den aufsichtsrat. dies bedeutet mindestens „gute kenntnisse“ und 
damit die fähigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifi kationen und fachlicher kompetenzen im rahmen der aufsichtsratstätig-
keit für die Hapag-Lloyd ag, einschlägige sachverhalte nachvollziehen und fundierte Entscheidungen treffen zu können.

1 In übereinstimmung mit dem deutschen Corporate governance kodex erübrigt sich für die arbeitnehmervertreter eine angabe 
zur unabhängigkeit.
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der aufsichtsrat in seiner zusammensetzung entspricht gemäß einer selbsteinschätzung des 

aufsichtsrats diesen zielvorgaben zum stichtag am 31. dezember 2024. der stand der 

 umsetzung des kompetenzprofi ls zum 31. dezember 2024 ist in der folgenden Qualifi kations-

matrix dargestellt. 
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Zugehörigkeitsdauer

aufsichtsratsmitglied seit 3.12.2014 26.8.2016 3.12.2014 11.3.2019 23.2.2018 29.5.2017 23.3.2009 29.11.2023 10.6.2017 14.9.2022 11.7.2023 26.8.2016 5.6.2020 3.12.2014 25.5.2022 14.8.2024

Persönliche Eignung

unabhängigkeit
i. s. d. dCgk 2022  n. a. 1 n. a. 1   n. a. 1 n. a. 1 n. a. 1 n. a. 1 n. a. 1 n. a. 1

Ehemalige
Vorstandsmitglieder 

Diversität

geburtsjahr 1951 1959 1969 1987 1977 1960 1960 1960 1965 1986 1960 1964 1972 1958 1956 1983

geschlecht männlich männlich männlich männlich männlich männlich männlich männlich weiblich weiblich weiblich weiblich weiblich männlich männlich weiblich

staatsangehörigkeit deutsch deutsch Chilenisch deutsch
sau di-

ara bisch
katarisch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch Chilenisch deutsch deutsch

Kompetenzen

Internationale Erfahrung 
oder Herkunft         

finanzexperte i. s. d. § 100
abs. 5 aktg und Empfehlung 
d.3 dCgk 2022

       

risikomanagement / 
Controlling       

sektorkenntnis
(schifffahrt)             

sektorkenntnis (Hafen-
terminals und -Infrastruktur)        

führung von
großunternehmen          

strategieentwicklung 
und -umsetzung         

governance / 
Compliance         

personal        

It / digitalisierung     

 kriterium erfüllt, basierend auf einer selbsteinschätzung durch den aufsichtsrat. dies bedeutet mindestens „gute kenntnisse“ und 
damit die fähigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifi kationen und fachlicher kompetenzen im rahmen der aufsichtsratstätig-
keit für die Hapag-Lloyd ag, einschlägige sachverhalte nachvollziehen und fundierte Entscheidungen treffen zu können.

1 In übereinstimmung mit dem deutschen Corporate governance kodex erübrigt sich für die arbeitnehmervertreter eine angabe 
zur unabhängigkeit.
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Insbesondere erfüllt der aufsichtsrat zum stichtag seine zielvorgabe, dass mindestens ein Ver-

treter / eine Vertreterin auf anteilseignerseite unabhängig ist. dabei stufen die anteilseignervertre-

ter Herrn turqi alnowaiser, s.E. scheich ali bin Jassim al-thani und Herrn michael Behrendt als 

unabhängig im sinne des dCgk 2022 ein. darüber hinaus entspricht der aufsichtsrat der 

 Empfehlung d.3 des dCgk, nach der mindestens ein mitglied des prüfungs- und finanzaus-

schusses über sachverstand auf dem gebiet rechnungslegung und mindestens ein weiteres 

mitglied des prüfungs- und finanzausschusses über sachverstand auf dem gebiet abschluss-

prüfung verfügt sowie auch der Vorsitzende auf einem der gebiete sachverständig sein soll. Herr 

karl gernandt, Vorsitzender des prüfungs- und finanzausschusses der gesellschaft, verfügt 

 aufgrund seiner langjährigen leitenden tätigkeiten in unternehmen, darunter auch leitende posi-

tionen in einer börsennotierten aktiengesellschaft, über sachverstand sowohl auf dem gebiet 

rechnungslegung als auch auf dem gebiet abschlussprüfung. daneben ist insbesondere Herr 

oscar Eduardo Hasbún martínez, mitglied des prüfungs- und finanzausschusses, aufgrund sei-

ner langjährigen tätigkeit als Vorstandsvorsitzender eines börsennotierten unternehmens sowie 

aufgrund seiner mitgliedschaften in verschiedenen kontrollgremien und weiteren leitenden funk-

tionen auf beiden gebieten sachverständig. dabei erstreckt sich der sachverstand beider vorbe-

nannter aufsichtsratsmitglieder auch auf die nachhaltigkeitsberichterstattung und deren prüfung.

Bei Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung wurden und werden die zielvorgaben für 

den aufsichtsrat berücksichtigt. der aufsichtsrat und dessen nominierungsausschuss werden 

die Einhaltung des gesetzten zielbildes auch weiterhin entsprechend nachverfolgen. die 

Lebensläufe der aufsichtsratsmitglieder sind auf der Website der gesellschaft abrufbar unter 

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/about-us/management/supervisory-board.html
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Mitglieder des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG:

Michael Behrendt 
(Vorsitzender des aufsichtsrats)

Klaus Schroeter 

tarifkoordinator im tarifsekretariat 

weitere dienstleistungen, ver.di - Vereinte 

dienstleistungsgewerkschaft, Berlin 

(Erster stellvertretender aufsichtsrats-

vorsitzender seit 16. februar 2024)

Karl Gernandt

präsident des Verwaltungsrats

kühne Holding ag, schindellegi, schweiz 

(zweiter stellvertretender aufsichtsrats-

vorsitzender bis 30. april 2024)

Oscar Eduardo Hasbún Martínez

Vorstandsvorsitzender

Compañía sud americana de Vapores s.a., 

santiago de Chile, Chile

(zweiter stellvertretender aufsichtsrats-

vorsitzender seit 3. mai 2024)

Felix Albrecht 

Vorsitzender des seebetriebsrats 

Hapag-Lloyd ag, Hamburg

Turqi Alnowaiser

stellvertretender governeur und Head of 

 International Investments 

public Investment fund, riad, königreich 

saudi-arabien

S. E. Scheich Ali bin Jassim Al-Thani

Berater des Vorstandsvorsitzenden 

Investitionsbehörde von katar, doha, katar

Peter Graeser

seebetriebsrat Hapag-Lloyd ag, Hamburg

Annabell Kröger

kaufmännische angestellte

Hapag-Lloyd ag, Hamburg

Silke Lehmköster 

Leiterin flotte 

Hapag-Lloyd ag, Hamburg

Martina Neumann

Betriebsrätin 

Hapag-Lloyd ag, Hamburg

Sabine Nieswand

Vorsitzende des gesamtbetriebsrats 

Hapag-Lloyd ag, Hamburg

Dr. Isabella Niklas 

sprecherin der geschäftsführung 

HgV Hamburger gesellschaft für Vermögens- 

und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg

José Francisco Pérez Mackenna

Vorstandsvorsitzender

Quiñenco s.a., santiago de Chile, Chile 

Dr. Andreas Rittstieg

rechtsanwalt, Hamburg

Maya Schwiegershausen-Güth 
(bis zum 30. Juni 2024)

sozialattaché

deutsche Botschaft peking, China

Maren Ulbrich (seit 14. August 2024)

Branchenleiterin maritime Wirtschaft, ver.di 

Bundesverwaltung, Berlin
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Ausschüsse des Aufsichtsrats

Im abgelaufenen geschäftsjahr hat der aufsichtsrat folgende ausschüsse gebildet:

der aufsichtsrat hat zur effi zienten Wahrnehmung seiner aufgaben insgesamt vier ausschüsse 

eingerichtet, die die Beschlüsse des aufsichtsrats sowie die im plenum zu behandelnden 

 themen vorbereiten. soweit dies gesetzlich zulässig ist, werden in Einzelfällen Entscheidungs-

befugnisse des aufsichtsrats auf seine ausschüsse übertragen. der aufsichtsrat hat einen 

 präsidial- und personalausschuss, einen prüfungs- und finanzausschuss, einen nominierungs-

ausschuss und den Vermittlungsausschuss gemäß § 27 abs. 3 mitbestimmungsgesetz als 

 ständige ausschüsse eingerichtet.

Aufsichtsrat und Ausschüsse der Hapag-Lloyd AG

(1)  der Präsidial- und Personalausschuss koordiniert die aufsichtsrats- und ausschuss-

arbeit. Er bereitet in der regel die sitzungen des aufsichtsrats vor und überwacht die 

 durchführung der vom aufsichtsrat gefassten Beschlüsse. zudem bereitet der präsidial- 

und personalausschuss die Entscheidungen des aufsichtsrats über die Bestellung und 

abberufung von Vorstandsmitgliedern sowie über das Vergütungssystem des Vorstands 

vor und beschließt über abschluss, änderung oder Beendigung der anstellungsverträge 

mit den  mitgliedern des Vorstands, wobei die Entscheidung über die Vergütung dem 

 aufsichtsrat  vorbehalten bleibt.

 Mitglieder: 

  michael Behrendt (Vorsitz), felix albrecht (seit 16. februar 2024), turqi alnowaiser, karl 

 gernandt, peter graeser (seit 16. februar 2024), sabine nieswand (seit 16. februar 2024), 

dr. Isabella niklas, José francisco pérez mackenna, klaus schroeter (seit 16. februar 2024), 

maya schwiegershausen-güth (seit 16. februar 2024 und bis 30. Juni 2024), maren ulbrich 

(seit 18. september 2024)

Aufsichtsrat

16 Mitglieder
8 Vertreter der Arbeitnehmer
8 Vertreter der Anteilseigner

Präsidial- und 
Personalausschuss

10 mitglieder
5 Vertreter der arbeitnehmer
5 Vertreter der anteilseigner

Nominierungs-
ausschuss

5 mitglieder
5 Vertreter der anteilseigner

Vermittlungs -
ausschuss

4 mitglieder
2 Vertreter der arbeitnehmer
2 Vertreter der anteilseigner

Prüfungs- und 
Finanzausschuss

8 mitglieder
4 Vertreter der arbeitnehmer
4 Vertreter der anteilseigner
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(2)  der Prüfungs- und Finanzausschuss des aufsichtsrats befasst sich mit der finanzpla-

nung und prüft Investitionsvorhaben des Hapag-Lloyd konzerns. Ihm obliegt die Vorprüfung 

der unterlagen zum Jahresabschluss und zum konzernabschluss einschließlich der jeweili-

gen Lageberichte und des gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands. Er bereitet die 

feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des konzernabschlusses durch den 

aufsichtsrat sowie dessen Entscheidung über den Beschlussvorschlag des Vorstands zur 

gewinnverwendung vor. zudem legt der prüfungs- und finanzausschuss dem aufsichtsrat 

eine begründete Empfehlung für die Wahl des abschlussprüfers an die Hauptversammlung 

vor und befasst sich mit der Erteilung des prüfungsauftrags an den abschlussprüfer und der 

Honorarvereinbarung. Er überwacht ferner die unabhängigkeit des abschlussprüfers und 

beurteilt regelmäßig die Qualität der abschlussprüfung. darüber hinaus ist er für die über-

wachung der Wirksamkeit des internen kontrollsystems, des risikomanagementsystems, 

der Compliance sowie des internen revisionssystems zuständig.

 Mitglieder: 

  oscar Eduardo Hasbún martínez (Vorsitz bis 30. april 2024), karl gernandt (Vorsitz seit 

3. mai 2024), scheich ali bin Jassim al-thani, annabell kröger (seit 16. februar 2024), 

silke Lehmköster (seit 16. februar 2024), martina neumann (seit 16. februar 2024), 

dr.  Isabella niklas, klaus schroeter (seit 16. februar 2024) 

(3)  der Nominierungsausschuss unterbreitet dem aufsichtsrat Vorschläge über geeignete 

kandidaten als Vertreter der anteilseigner im aufsichtsrat. der aufsichtsrat unterbreitet sei-

nerseits Wahlvorschläge der Hauptversammlung. der nominierungsausschuss ist entspre-

chend der Empfehlung des dCgk ausschließlich mit Vertretern der anteilseigner besetzt.

 Mitglieder: 

  michael Behrendt (Vorsitz), turqi alnowaiser, karl gernandt, dr. Isabella niklas, 

José  francisco pérez mackenna

(4)  darüber hinaus ist ein Vermittlungsausschuss gemäß § 27 abs. 3 mitbestg eingerichtet. 

dieser ausschuss unterbreitet dem aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung von Vorstands-

mitgliedern, wenn im ersten Wahlgang die erforderliche mehrheit von zwei dritteln der stim-

men der aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wird.

 Mitglieder:

  michael Behrendt (Vorsitz), sabine nieswand (seit 16. februar 2024), José francisco pérez 

mackenna, klaus schroeter (seit 16. februar 2024)

der Vermittlungsausschuss sowie der nominierungsausschuss tagen nur bei Bedarf. alle 

 übrigen ausschüsse tagen turnusmäßig sowie darüber hinaus bei konkreten anlässen entspre-

chend ihrer jeweiligen zuständigkeit nach der geschäftsordnung des aufsichtsrats. auf die tätig-

keit des aufsichtsrats und seiner ausschüsse im abgelaufenen geschäftsjahr geht der Bericht 

des aufsichtsrats ein. dort sind auch die angaben bezüglich der sitzungsteilnahmen der auf-

sichtsratsmitglieder dargestellt.

103

H a p a g - L L o y d  a g  I  g E s C H ä f t s B E r I C H t  2 0 2 4

E r k L ä r u n g  z u r  u n t E r n E H m E n s f ü H r u n g  I  z u s a m m E n  g E f a s s t E r   L a g E B E r I C H t 20

H a p a g - L L o y d  a g

E r k L ä r u n g  z u r  u n t E r n E H m E n s f ü H r u n g



Aktiengeschäfte und -besitz von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats

nach der marktmissbrauchsverordnung (mar) (art. 19 mar) sind personen, die führungsaufga-

ben wahrnehmen, damit also die mitglieder von Vorstand und aufsichtsrat sowie in enger Bezie-

hung zu ihnen stehende personen (unter anderem Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und 

unterhaltsberechtigte kinder) verpfl ichtet, eigene geschäfte mit aktien der Hapag-Lloyd ag oder 

sich darauf beziehenden finanzinstrumenten der Hapag-Lloyd ag und der Bundesanstalt für 

finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mitzuteilen, wenn die gesamtsumme der geschäfte eines 

mitglieds des Vorstands oder des aufsichtsrats und der mit ihm in enger Beziehung stehenden 

personen 20.000,00 Eur im kalenderjahr erreicht oder übersteigt. die mitgeteilten geschäfte 

sind auf der Internetseite der Hapag-Lloyd ag veröffentlicht: https://www.hapag-lloyd.com/de/

company/ir/fi nancial-news/managers-transactions.html

der gesamtbesitz an aktien der Hapag-Lloyd ag und sich darauf beziehender finanzinstru-

mente aller Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder beträgt zum abschlussstichtag weniger als 

1 % der ausgegebenen aktien.

Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat

Wichtiger Bestandteil einer verantwortungsvollen unternehmensführung ist eine anreiz- und 

 leistungsgerechte ausgestaltung der Vergütungssysteme für Vorstand und aufsichtsrat.

die grundzüge des Vergütungssystems und die Vergütung der mitglieder des Vorstands und 

des aufsichtsrats werden im Vergütungsbericht dargestellt. der Vergütungsbericht, der Vermerk 

des abschlussprüfers gemäß § 162 abs. 3 aktg sowie die durch die Hauptversammlung gebillig-

ten bzw. bestätigten Vergütungssysteme für die mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats 

nebst der von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse sind öffentlich zugänglich unter 

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/corporate-governance/remuneration.html

Aktionäre

die aktionäre nehmen ihre rechte in der Hauptversammlung wahr. die Hauptversammlung 

wählt den abschlussprüfer sowie die aufsichtsratsmitglieder der anteilseigner und beschließt 

insbesondere über die Entlastung der mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats, die Ver-

wendung des Bilanzgewinns, kapitalmaßnahmen und satzungsänderungen. die aktien lauten 

auf den namen. zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des stimmrechts 

sind diejenigen aktionäre berechtigt, die im aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig 

vor der Hauptversammlung angemeldet haben. die aktionäre können ihr stimmrecht in der 

Hauptversammlung selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder einen 

weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter der gesellschaft ausüben lassen. Jede aktie 

gewährt eine stimme.
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Im geschäftsjahr 2024 fand die Hauptversammlung der gesellschaft als virtuelle Hauptversamm-

lung statt. ordnungsgemäß angemeldete aktionäre oder ihre Bevollmächtigten hatten die mög-

lichkeit die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und ton über das Investor portal zu verfolgen 

und ihr stimmrecht sowie weitere aktionärsrechte auszuüben. auch für nicht angemeldete aktio-

näre bestand die möglichkeit, die Hauptversammlung über das Investor portal live in Bild und 

ton mitzuverfolgen. 

die aktionäre der Hapag-Lloyd ag waren am 31. dezember 2024 (unverändert zum 

31.  dezember 2023):

in % 31.12.2024

kühne Holding ag und kühne maritime gmbH 30,0

CsaV germany Container Holding gmbH 30,0

HgV Hamburger gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH 13,9

Qatar Holding germany gmbH 12,3

public Investment fund of the kingdom of saudi arabia 10,2

streubesitz 3,6

Gesamt 100,0

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

der Jahresabschluss der Hapag-Lloyd ag wird vom Vorstand nach deutschem Handelsrecht 

(HgB) und dem aktiengesetz (aktg) aufgestellt. der konzernabschluss wird nach den grund-

sätzen der International financial reporting standards (Ifrs), wie sie in der Europäischen union 

anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e abs. 1 HgB anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. der zusammengefasste Lagebericht wird nach den Vor-

schriften des HgB aufgestellt. Jahres- und konzernabschluss nebst zusammengefasstem 

 Lagebericht werden vom abschlussprüfer sowie vom aufsichtsrat geprüft.

die Hauptversammlung hat am 30. april 2024 auf Vorschlag des aufsichtsrats die kpmg ag 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, (kpmg) zum abschlussprüfer unter anderem für 

den Jahresabschluss und den konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht 

der Hapag-Lloyd ag für das geschäftsjahr 2024 gewählt. der aufsichtsrat hatte sich zuvor von 

der unabhängigkeit des prüfers überzeugt. die unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer für den 

 Jahres- und konzernabschluss der Hapag-Lloyd ag sind andreas modder (seit dem geschäfts-

jahr 2022) und markus Lippmann (seit dem geschäftsjahr 2023). die prüfungen umfassten 

neben dem rechnungswesen auch das risikofrüherkennungssystem.

Risikomanagement und internes Kontrollsystem (IKS)

das risikomanagement im Hapag-Lloyd konzern sowie das Iks werden im risiko- und 

 Chancenbericht dargestellt.
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Angaben zu gesetzlichen Diversity-Vorgaben 

als börsennotierte gesellschaft, die zugleich dem mitbestimmungsgesetz unterliegt, gilt für den 

aufsichtsrat der Hapag-Lloyd ag eine fi xe geschlechterquote. danach muss sich der aufsichts-

rat zu mindestens 30 % aus frauen und zu mindestens 30 % aus männern zusammensetzen. 

zum 31. dezember 2024 gehören sechs frauen dem aufsichtsrat der Hapag-Lloyd ag an. damit 

waren zum stichtag 38 % der aufsichtsratsmitglieder frauen. die gesetzlichen Vorgaben werden 

somit erfüllt.

Hapag-Lloyd wird die gesetzlichen regelungen auch bei zukünftigen neubestellungen berück-

sichtigen, um die entsprechenden Vorgaben zu erfüllen.

für den Vorstand hat der aufsichtsrat eine zielgröße von 20 % bis zum 30. Juni 2027 beschlos-

sen. diese Vorgabe ist derzeit erfüllt. die Hapag-Lloyd ag entspricht überdies den Vorgaben des 

§ 76 abs. 3 aktiengesetz, wonach mindestens eine frau und mindestens ein mann mitglied des 

Vorstands einer börsennotierten aktiengesellschaft sein muss, sofern er aus mehr als drei mit-

gliedern besteht. 

für die ersten beiden führungsebenen unterhalb des Vorstands hat der Vorstand für den frauen-

anteil für die erste führungsebene unterhalb des Vorstands eine zielgröße von 25 % und für die 

zweite führungsebene eine zielgröße von 35 % bis zum 30. Juni 2027 festgelegt. 

Mandate von Mitgliedern des Vorstands in Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren 

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Rolf Habben Jansen

J m Baxi ports & Logistics private Limited

royal schiphol group (seit 9. april 2024)

stolt-nielsen Limited

World shipping Council 

Donya-Florence Amer

Beiersdorf ag (seit 18. april 2024)

Ea technologies fzCo

fiege Logistik Holding stiftung & Co. kg 

Dheeraj Bhatia 

Ea technologies fzCo

J m Baxi ports & Logistics private Limited

HHLa Container terminal altenwerder gmbH

Eurogate Container terminal Wilhelmshaven gmbH & Co. kg 

rail terminal Wilhelmshaven gmbH

texas stevedoring services LLC (seit 1. oktober 2024)

Mark Frese

x+bricks s.a. 

Dr. Maximilian Rothkopf 

the Britannia steam ship Insurance association Ltd.

stiftelsen dnV - det norske Veritas
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Mandate von Mitgliedern des Aufsichtsrats in anderen Aufsichtsräten und anderen 

vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

S. E. Scheich Ali bin Jassim Al-Thani

sCI Elysees 26 

Libyan Qatari Bank – stellvertretender Vorsitzender

Qatar Insurance and re-Insurance Co.

al rayan Bank

Turqi Alnowaiser

Lucid motors - Vorsitzender 

sanabil Investments 

saudi Information technology Company (sItCo) 

manara minerals Investment Company - Vorsitzender 

uber technologies, Inc.

Heathrow airport Holdings Limited (seit 12. dezember 2024)

Michael Behrendt

Barmenia Versicherungen a.g. 

gothaer Versicherungsbank VVag (seit 10. oktober 2024)

Barmenia.gothaer finanzholding ag (seit 10. oktober 2024)

Barmenia allgemeine Versicherungs-ag

gothaer allgemeine Versicherung ag (seit 10. oktober 2024)

Barmenia krankenversicherung ag 

gothaer krankenversicherung ag (seit 10. oktober 2024)

Barmenia Lebensversicherung a.g. (bis zum 3. september 2024) 

gothaer Lebensversicherung ag (seit 10. oktober 2024)

Exxonmobil Central Europe Holding gmbH

man Energy solutions sE 

man truck & Bus sE

Karl Gernandt

Hochgebirgsklinik davos ag 

kühne + nagel International ag – stellvertretender Vorsitzender 

kühne Holding ag – präsident / Vorsitzender 

kühne + nagel (ag & Co.) kg – Vorsitzender (bis 1. april 2024)

kühne & nagel a.g., Luxemburg – Vorsitzender (bis 1. april 2024)

kühne Logistics university 

kühne real Estate ag – Vorsitzender (bis 28. mai 2024)

signa prime selection ag (bis 10. april 2024)

deutsche Lufthansa ag 
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Oscar Eduardo Hasbún Martínez

Invexans s.a.

nexans s.a.

sociedad matriz saam s.a. – Vorsitzender

Barú offshore de méxico s.a.p.I. de C.V.

Eop Crew management de méxico s.a. de C.V.

saam towage Colombia s.a.s.

Intertug méxico s.a. de C.V.

Compañia Cervecerías unidas s.a. (CCu)

Compañia Cervecera de Chile s.a. 

Embotelladoras Chilenas unidas s.a. 

José Francisco Pérez Mackenna

Banchile Corredores de seguros Limitada

Banco de Chile

Compañía Cervecerías unidas s.a. (CCu)

Compañía Cervecerías unidas argentina s.a.

Cervecera CCu Limitada 

Central Cervecera de Colombia sas 

Compañía pisquera de Chile s.a.

Compañía sud americana de Vapores s.a. – Vorsitzender

Embotelladoras Chilenas unidas s.a.

Empresa nacional de Energía Enex s.a. – Vorsitzender

Enex Corporation Ltd

Enex CL Ltd

Invexans s.a. – Vorsitzender 

Invexans Ltd.

Inversiones Irsa Limitada

Inversiones LQ-sm Limitada

Inversiones y rentas s.a. 

LQ Inversiones financieras s.a.

nexans s.a.

sociedad matriz saam s.a.

tech pack s.a. – Vorsitzender 

Viña san pedro tarapacá s.a.

zona franca Central Cervecera s.a.s.
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Dr. Isabella Niklas

Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bucerius Law school 

gasnetz Hamburg gmbH (bis 31. august 2024)

gmH gebäudemanagement Hamburg gmbH

Hadag seetouristik und fährdienst ag

stromnetz Hamburg gmbH (bis 31. august 2024)

Hamburger Energiewerke gmbH 

sBH schulbau Hamburg

Hamburger Energienetze gmbH (vormals stromnetz Hamburg gmbH und gasnetz Hamburg 

gmbH) (seit 1. september 2024)

Dr. Andreas Rittstieg 

Brenntag sE – stellvertretender Vorsitzender

Hubert Burda media Holding geschäftsführung sE

kühne Holding ag

Huesker Holding gmbH

Maya Schwiegershausen-Güth (bis 30. Juni 2024)

EurogatE geschäftsführungs-gmbH & Co. kgaa (bis 30. Juni 2024)

Maren Ulbrich (seit 14. August 2024)

HHLa Hamburger Hafen und Logistik ag (seit 22. februar 2024)

die vorstehend nicht genannten Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder haben keine ämter 

in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten oder vergleichbaren kontrollgremien von 

 Wirtschaftsunternehmen inne.
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